
Zweck und Aufgaben des Fördervereins Gedenkstätte Berliner Mauer 

Ziel des Fördervereins ist die Förderung und Unterstützung der „Stiftung Berliner Mauer - 

Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde“. 

1. Der Förderverein unterstützt die „Stiftung Berliner Mauer - Gedenkstätte Berliner Mauer und 

Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde“ bei ihrer Aufgabe der kritischen 

Auseinandersetzung mit der Geschichte der Berliner Mauer. 

2. Der Förderverein trägt mit seinen Aktivitäten zur Aufarbeitung der Geschichte der SED-Diktatur 

bei. Dazu fördert er die Dokumentation und Vermittlung der Geschichte der Berliner Mauer und die 

Bewahrung ihrer historischen Spuren. Er fördert das  würdige Gedenken an die Opfer der 

kommunistischen Gewaltherrschaft und sensibilisiert  für die Bedeutung von Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. 

3. Die Unterstützung des Fördervereins erfolgt ideell durch Kontaktpflege und innergesellschaftliche 

Vernetzung sowie materiell durch eingeworbene Spendengelder. 

4. Der Förderverein ist als gemeinnütziger und unabhängiger Verein tätig. 

5. Der Förderverein bemüht sich um die Einbeziehung der Kapelle der Versöhnung in das Ensemble 

der Gedenkstätte Berliner Mauer. Er sucht zu diesem Zweck die Zusammenarbeit mit der 

Versöhnungsgemeinde. 

 

Grundsätze für die Tätigkeit des Fördervereins Gedenkstätte Berliner Mauer 

1. Der Förderverein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen, gewerblichen oder 

sonstigen Erwerbszwecke. 

2. Mittel des Fördervereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Fördervereins. 

Der Förderverein darf seine Mittel weder für unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung 

oder Förderung politischer Parteien verwenden. 

3. Der Förderverein ist parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz religiöser und 

weltanschaulicher Toleranz. 

4. Alle Inhaber von Fördervereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

5. Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben.  


